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STATISTISCHES LANDESAMT 

Referat 41 – Verarbeitendes Gewerbe 
 

Stand: Dezember 2025 
 

I N F O R M A T I O N S B L A T T  C :  
 

Allgemeine Hinweise, Rechtsgrundlagen und ausführliche Erläuterungen 
zum Jahresbericht für Betriebe (JB) im Verarbeitenden Gewerbe  

sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden 
 

Un te r r i c h tung  nach  §  17  Bundess ta t i s t i kgese tz  (BStatG) 
und  nach  der  Da tenschutz -Grundve rordnung  (EU)  2016 /679  (DS-GVO)  

D i e s e s  I n f o r m a t i o n s b l a t t  i s t  B e s t a n d t e i l  d e r  j ä h r l i c h e n  B e f r a g u n g .  

 
 

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Der Jahresbericht für Betriebe (JB) ergänzt den 
Monatsbericht für Betriebe im Verarbeitenden Ge-
werbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung 
von Steinen und Erden um Ergebnisse für kleinere 
Betriebe und ermöglicht so die Ermittlung jährli-
cher Ergebnisse für Betriebe mit im Allgemeinen 
20 und mehr tätigen Personen. Die Ergebnisse der 
Erhebung dienen der mittel- und langfristigen Be-
obachtung von Wachstumsprozessen und Struk-
turveränderungen. 

Für die gesetzgebenden Körperschaften und Re-
gierungen des Bundes und der Länder sowie für 
die Behörden der EU sind die Ergebnisse eine un-
entbehrliche Entscheidungshilfe, z. B. auf den Ge-
bieten der Wirtschafts-, Umwelt- und Regionalpoli-
tik. Insoweit haben die von Ihnen gemachten An-
gaben mittelbar auch Rückwirkungen zumindest 
auf die Rahmenbedingungen Ihres Handelns. 

Darüber hinaus können diese Ergebnisse für Sie 
auch unmittelbar, z. B. als Indikator für die Ent-
wicklungen in der Sie betreffenden Branche oder 
Region, von Nutzen sein. Den Verbänden, der 
Wissenschaft und Forschung stehen sie ebenso 
zur Verfügung wie den Gewerkschaften, Parteien 
und jeder/jedem interessierten Bürgerin/Bürger. 

Steinen und Erden, im Verarbeitenden Gewerbe 
sowie bei den produzierenden Betrieben der Un-
ternehmen anderer Wirtschaftszweige, jeweils oh-
ne Baubetriebe und Betriebe der Energieversor-
gung, Wasserversorgung, Abwasser- und Ab-
fallentsorgung und Beseitigung von Umweltver-
schmutzungen. 

Die Erhebungen werden durchgeführt bei den pro-
duzierenden Betrieben von höchstens 68 000 Un-
ternehmen im Bergbau und in der Gewinnung von 

Meldepflichtig sind die Betriebe im Verarbeitenden 
Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung 
von Steinen und Erden. 

Erfasst werden Betriebe von Unternehmen dieses 
Erhebungsbereichs mit im Allgemeinen 20 und 
mehr tätigen Personen, in denen Ende September 
des Vorjahres weniger als 50 Personen tätig wa-
ren, sowie produzierende Betriebe von Unterneh-
men anderer Wirtschaftszweige, wenn diese Be-
triebe Ende September des Vorjahres 20 bis 49 tä-
tige Personen hatten. In bestimmten kleinbetrieb-
lich strukturierten Wirtschaftszweigen gilt für Un-
ternehmen im Produzierenden Gewerbe bzw. für 
produzierende Betriebe von Unternehmen außer-
halb des Produzierenden Gewerbes eine untere 
Abschneidegrenze von weniger als 20 tätigen Pe-
sonen. 

 

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht 
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik 
im Produzierenden Gewerbe (ProdGewStatG) in 
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz 
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(BStatG) und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) DS-
GVO. 
Die vollständigen Texte aller Rechtsgrundlagen
können Sie im Internet auf der Seite des Statisti-
schen Bundesamtes http://www.destatis.de 
nachlesen (Menü: Auswahl „Methoden“, dort un-
ter dem Link „Rechtsgrundlagen“). 

 

Erhoben werden die Angaben zu § 2 Satz 2 Buch-
stabe B Ziffer II Nr. 1 bis 3 ProdGewStatG. 

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 9 Absatz 1 
Satz 1 ProdGewStatG in Verbindung mit § 15 
BStatG. Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 ProdGewStatG 
ist die Inhaberin, der Inhaber, die Leiterin oder der 
Leiter des Betriebes oder Unternehmens aus-
kunftspflichtig.  

Elektronische Meldepflicht 

Nach § 11a Absatz 2 BStatG sind alle Unter-
nehmen und Betriebe verpflichtet, ihre Meldun-
gen auf elektronischem Weg an die statisti-
schen Ämter zu übermitteln.  

 
 

Hierzu sind die von den statistischen Ämtern
zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu
nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine
zeitlich befristete Ausnahme von der Online-
Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlo-
sen Antrag möglich. Die Pflicht, die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch wei-
terhin bestehen. 

 

Nach § 9 Absatz 2 ProdGewStatG besteht für Un-
ternehmen, deren Inhaberinnen/Inhaber Existenz-
gründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalender-
jahr der Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. 
In den beiden folgenden Kalenderjahren besteht 
dann keine Auskunftspflicht, wenn das Unterneh-
men im jeweils letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 
800 000 Euro erwirtschaftet hat. Gesellschaften 
können sich auf die Befreiung von der Auskunfts-
pflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Be-
teiligten Existenzgründerinnen/Existenzgründer
sind. 

 

Nach § 9 Absatz 3 ProdGewStatG sind Existenz-
gründerinnen/Existenzgründer natürliche Perso-
nen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tä-
tigkeit in Form einer Neugründung, einer Über-
nahme oder einer tätigen Beteiligung aus abhän-
giger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäfti-
gung heraus aufnehmen. Existenzgründerin-
nen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine 
Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen wollen, 
haben das Vorliegen der vorgenannten Voraus-
setzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch 
frei, die Auskünfte zu erteilen. 

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollstän-
dige, keine richtige oder nicht rechtzeitig Auskunft, 
können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem 
Zwangsgeld nach den Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzen der Länder angehalten werden. 

Nach § 23 BStatG handelt darüber hinaus ord-
nungswidrig, wer  

– vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 
1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 1 BStatG eine Aus-
kunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder 
nicht wahrheitsgemäß erteilt, 

– entgegen § 15 Absatz 3 BStatG eine Antwort 
nicht in der vorgeschriebenen Form erteilt oder 

– entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 BStatG ein dort 
genanntes Verfahren nicht nutzt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 
Nach § 15 Absatz 7 BStatG haben Widerspruch 
und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur 
Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.  

Die Angaben der Kontaktdaten der für Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Personen ist freiwillig 
und im Fragebogen besonders gekennzeichnet. 
Verantwortliche: Verantwortlich für die Verarbei-
tung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland zu-
ständige Statistische Amt. Die Kontaktdaten finden 
Sie unter:  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter 

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 
BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in 
ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefäl-
len dürfen Einzelangaben übermittelt werden. 

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist 
insbesondere zulässig an: 

– öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb 
des Statistischen Verbunds, die mit der Durch-
führung einer Bundes- oder europäischen Sta-
tistik betraut sind (z. B. die Statistischen Ämter 
der Länder, die Deutsche Bundesbank, das 
Statistische Amt der Europäischen Union [Eu-
rostat]), 

– Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis 
besteht (ITZBund als IT-Dienstleister des Sta-
tistischen Bundesamtes, Rechenzentren der 
Länder). 

Eine Liste der regelmäßig beauftragten Dienstleis-
ter finden Sie hier: 
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter 
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Nach § 10 Absatz 1 ProdGewStatG dürfen an die 
obersten Bundes- und Landesbehörden für die 
Verwendung gegenüber den gesetzgebenden 
Körperschaften und für Zwecke der Planung, je-
doch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt und den Statistischen 
Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen Er-
gebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabel-
lenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen.  
Nach § 10 Absatz 2 ProdGewStatG dürfen an das 
Umweltbundesamt zur Erfüllung europa- und völ-
kerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik 
Deutschland zur Emissionsberichterstattung, je-
doch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Ta-
bellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe 
zuständigen Organisationseinheiten des Umwelt-
bundesamtes gespeichert und genutzt werden. 
Diese Organisationseinheiten müssen von den mit 
Vollzugsaufgaben befassten Organisationseinhei-
ten des Umweltbundesamtes räumlich, organisato-
risch und personell getrennt sein. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den 
Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der 
Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung für die Durchführung wissenschaftlicher 
Vorhaben 

1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Ein-
zelangaben so anonymisiert sind, dass sie nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand 
an Zeit, Kosten und Arbeitskraft den Befragten 
oder Betroffenen zugeordnet werden können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben), 

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des 
Statistischen Bundesamtes und der Statisti-
schen Ämter der Länder Zugang zu Einzelan-
gaben ohne Name und Anschrift (formal ano-
nymisierte Einzelangaben) zu gewähren, 
wenn wirksame Vorkehrungen zur Wahrung 
der Geheimhaltung getroffen wurden. 

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen werden der Monopolkommission für 
die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelan-
gaben über die Vomhundertanteile der größten 
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe 
oder fachlichen Teile von Unternehmen des jewei-
ligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dür-
fen die zusammengefassten Einzelangaben nicht 
weniger als drei Einheiten betreffen und keine 
Rückschlüsse auf zusammengefasste Angaben 
von weniger als drei Einheiten ermöglichen.  

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für 
Personen, die Einzelangaben erhalten. 

 
Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung,  
Statistikregister 
Name und Anschrift des Betriebs sowie Name, Te-
lefonnummer und E-Mail-Adresse der für Rückfra-
gen zuständigen Personen sind Hilfsmerkmale, die 
lediglich der technischen Durchführung der Erhe-
bung dienen. In den Datensätzen mit den Anga-
ben zu den Erhebungsmerkmalen werden diese 
Hilfsmerkmale nach Abschluss der Überprüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit gelöscht. Anga-
ben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange 
verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfül-
lung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich 
ist. 
Name und Anschrift des Betriebs sowie die Ident-
nummer werden zusammen mit den Angaben zu 
den Erhebungsmerkmalen „tätige Personen“ und 
„Umsatz“ im Unternehmensregister für statistische 
Verwendungszwecke (Statistikregister) gespei-
chert (§ 13 Absatz 1 BStatG in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 Statistikregistergesetz). 
Die verwendete Identnummer dient der Unter-
scheidung der in die Erhebung einbezogenen Be-
triebe und Unternehmen sowie der rationellen 
Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebe-
nen laufenden Nummer. Die Identnummer darf in 
den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhe-
bungsmerkmalen bis zu 30 Jahren aufbewahrt 
werden. Danach wird sie gelöscht. 
Die Statistiknummer (Statistik-ID des Unterneh-
mensregisters) dient der rationellen Aufbereitung 
und besteht aus einer frei vergebenen laufenden 
Nummer und enthält keine Merkmale über persön-
liche oder sachliche Verhältnisse. 

 

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten 
der/des Datenschutzbeauftragten, Recht 
auf Beschwerde 
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene 
Angaben verarbeitet werden, können 

– eine Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

– die Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

– die Löschung nach Artikel 17  DS-GVO sowie 

  – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 
18 DS-GVO 

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen 
Angaben beantragen oder der Verarbeitung ihrer 
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personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 DS-
GVO widersprechen. 
Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem 
zuständigen Verantwortlichen geltend gemacht 
werden. 
Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch 
gemacht werden, prüft die zuständige öffentliche 
Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hier-
für erfüllt sind. Die antragstellende Person wird 
gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität nach-
zuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen 
werden. 

Die Datenschutzbeauftragten des Statistischen 
Landesamts Baden-Württemberg erreichen Sie 
unter: 
Raiffeisenplatz 5, 70736 Fellbach 
bzw. der Telefonnummer: 
0711/641-2590 oder -2042.  
datenschutz@stala.bwl.de  

Sie können bei einer Datenschutzaufsichtsbehör-
de Beschwerde einlegen, wenn Sie der Auffas-
sung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten ge-
gen Datenschutzrecht verstößt: 
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit Baden-Württemberg, 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
Tel: 0711/61 55 41 – 0, poststelle@lfdi.bwl.de. 

Erhebungseinheit, Erhebungsbereich 
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Als Betrieb gilt in 
der amtlichen Unternehmensstatistik ein an einem 
räumlich festgestellten Ort gelegenes Unterneh-
men oder Teil eines Unternehmens (z. B. Fa-
brikations-/Werkstätte, Werk, Bergwerk, Grube). 
An diesem Ort oder von diesem Ort werden Wirt-
schaftstätigkeiten ausgeübt, für die – mit Ausnah-
men – eine oder mehrere Personen (ggf. auch nur 
als Teilzeitbeschäftigte) im Auftrag ein und des-
selben Unternehmens arbeiten. 

Ein Betrieb untersteht immer einem (einzigen) Un-
ternehmen, das seinerseits seinen Sitz stets in ei-
nem seiner Betriebe hat. 

Die Meldepflicht erstreckt sich auf (produzierende) 
Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe sowie im 
Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und 
Erden (Industrie und Handwerk einschließlich 
handwerklicher Nebenbetriebe). 

Maßgebend für die Zuordnung zum Bereich im 
Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in 
der Gewinnung von Steinen und Erden ist die 

„Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 
2008“ (WZ 2008). 

Eine gesonderte Meldung ist abzugeben für… 

– alle Produktionsbetriebe/-werke, die für den
Markt oder als Zulieferer für Betriebe desselben
Unternehmens produzieren.

– örtlich getrennte Haupt- und/oder Regional-
verwaltungen.

– Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die
nicht mit ihrem Produktionswerk örtlich verbun-
den sind und auch nicht in dessen unmittelbarer
Umgebung liegen.

– Reparatur- und Montageabteilungen in örtlich
getrennten Verkaufsbüros von produzierenden
Unternehmen; die Meldung soll sich in diesen
Fällen nur auf die Reparatur- und Montageab-
teilung beziehen.

Keine gesonderte Meldung ist dagegen abzuge-
ben für… 

– im Ausland gelegene Betriebsstätten.

– örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne Repara-
tur- oder Montageabteilungen.

– rechtlich unselbstständige Reparatur- und Mon-
tageabteilungen von Unternehmen außerhalb
des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Berg-
baus und der Gewinnung von Steinen und Er-
den, soweit sie sich überwiegend mit der In-
standsetzung von unternehmenseigenen Anla-
gen, Maschinen, Fahrzeugen und Geräten be-
fassen.

– Betriebe mit überwiegender Convertertätigkeit.

Erläuterungen zur Befragung 

Termine, Schätzungen, Berichtigungen 
Der Wert des Jahresberichts liegt in seiner Aktuali-
tät. Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass Sie 
die Daten bis zum angegebenen Termin melden. 

Liegen Ihnen bis dahin noch keine oder keine 
endgültigen Daten über den entsprechenden Be-
richtszeitraum vor, dann schätzen Sie bitte die feh-
lenden Angaben sorgfältig. Teilen Sie uns in der 
Rubrik „Bemerkungen“ mit, dass es sich um 
Schätzwerte handelt. Rechtzeitig vorliegende, sorg-
fältige Schätzungen sind wertvoller als verspätet 
eintreffende Angaben. 



 

- 5 - 

Bei außergewöhnlichen Veränderungen der ge-
meldeten Zahlen gegenüber dem Vorjahr bitten wir 
Sie um kurze Erläuterungen in der Rubrik „Bemer-
kungen“ (z. B. Hinweise auf Kurzarbeit, Betriebsfe-
rien, Streik, Aussperrungen, Veränderungen der 
Auftragslage u. Ä.). Solche Angaben erleichtern 
uns die Bearbeitung und helfen, Rückfragen zu 
vermeiden. 

Bitte übermitteln Sie Ihre Meldung in jedem Fall, 
auch wenn sich Ihr Betrieb in Auflösung befindet, 
zur Zeit stillgelegt oder verpachtet ist. Bitte ma-
chen Sie ggf. einen entsprechenden Vermerk in 
der Rubrik „Bemerkungen“. 

 

Umfang der Meldung 
Die Meldung zum Jahresbericht für Betriebe im 
Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in 
der Gewinnung von Steinen und Erden soll 
grundsätzlich den gesamten Betrieb (ein-
schließlich aller produzierenden und nicht produ-
zierenden Teile) umfassen, um ein Gesamtbild der 
Tätigkeit des meldenden Betriebes bezüglich der 
erfassten Merkmale zu bekommen. In die Meldung 
einzubeziehen sind daher alle Betriebsbereiche; 
hierzu gehören neben den Fertigungs- und Pro-
duktionsabteilungen auch: 

– Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfs-
betriebe, die mit dem meldenden Betrieb örtlich 
verbunden sind oder in dessen unmittelbarer 
Umgebung liegen, z. B. Kraftzentralen, Repara-
tur- und Montageabteilungen zur Herstellung 
von Maschinen und Werkzeugen für den Ei-
genbedarf, außerhalb des Betriebes/Werkes 
gelegene Montagestützpunkte für Verteiler- und 
Leitungsanlagen (Strom, Gas, Wasser, Dampf), 
Verpackungs- und Versandabteilungen,
Transporteinrichtungen, Fuhrparks, betriebli-
che Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumkolon-
nen, Werkschutz, Werkfeuerwehr, 

 

– rechtlich unselbständige, betriebseigene Sozi-
aleinrichtungen wie Kantinen, betriebsärztliche 
Einrichtungen, Heime für Auszubildende, Kin-
dergärten u. Ä., 

– Ausbildungsstätten, 

– Forschungs- und Entwicklungslabors, 

– Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie bau-
gewerbliche Betriebsteile, die Leistungen für 
Dritte erbringen und nicht zur Bauberichterstat-
tung melden und 

– sämtliche übrigen Betriebsteile wie Handels-, 
Dienstleistungs- und Transportabteilungen, die 
überwiegend für Dritte arbeiten; landwirtschaft-

liche Betriebsteile (Gärtnereien, Schweinemäs-
tereien usw.) und andere. Dazu gehören auch 
Betriebsteile, die überwiegend Convertertätig-
keit ausüben. 

 

 

Inhalt und Abgrenzung der Erhebungs-
merkmale 

A  Tätige Personen Ende September  
Hierzu zählen: 

– tätige Inhaberinnen/Inhaber und tätige Mitin-
haberinnen/Mitinhaber, 

– unbezahlt mithelfende Familienangehörige, 
die mindestens 1/3 der branchenüblichen Ar-
beitszeit im Betrieb/Unternehmen tätig sind – 
das sind im Allgemeinen 55 Stunden und mehr 
im Monat, 

– in einem vertraglichen Arbeits- bzw. Dienst-
verhältnis zum Betrieb/Unternehmen stehende 
Personen (z. B. auch Vorstandsmitglieder, Direk-
torinnen/Direktoren, Reisende im Angestellten-
verhältnis, Volontärinnen/Volontäre, Praktikantin-
nen/Praktikanten und Auszubildende), 

– im Betrieb/Unternehmen tätige Personen, die in 
einem vertraglichen Arbeits- bzw. Dienstver-
hältnis zu 

– einem auf Personalbewirtschaftung spezia-
lisierten Tochterunternehmen (Personalge-
sellschaft) oder 

– einer im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens gebildeten Auffanggesellschaft 

der Unternehmensgruppe stehen, der auch der 
Betrieb/das Unternehmen angehört, 

– Heimarbeiterinnen/Heimarbeiter, die auf einer 
Entgeltliste geführt werden und 

– an andere Unternehmen gegen Entgelt über-
lassene Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. 

Solange das Arbeitsverhältnis nicht gelöst ist, zäh-
len zu den tätigen Personen auch: 

– Personen, die im Rahmen einer Altersteilzeitre-
gelung Arbeitsentgelte und sonstige lohnsteu-
erpflichtige Zahlungen beziehen, 

– Erkrankte, Urlauberinnen/Urlauber, Personen, 
die lediglich Übungen bei der Bundeswehr ab-
leisten, im Mutterschutz oder in der Elternzeit 
(weniger als ein Jahr) befindliche Personen und 
alle sonstigen vorübergehend Abwesenden, 
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– Streikende und von der Aussperrung Betroffene, 

– Saison- und Aushilfsarbeiterinnen/Aushilfs-
arbeiter, Teilzeitbeschäftigte und Kurzarbeite-
rinnen/Kurzarbeiter, unabhängig von der An-
zahl der im Berichtsmonat geleisteten Stun-
den, 

– das Personal auf Bau- und Montagestellen, 
Fahrzeugen usw., 

– nur vorübergehend im Ausland tätige Personen 
(weniger als ein Jahr). 

Betriebe, die in mehreren Schichten arbeiten, mel-
den als tätige Personen die Summe der tätigen 
Personen aller Schichten.  

Personen, die in mehreren Betrieben desselben 
Unternehmens tätig waren, sind nur in der Mel-
dung über den Betrieb anzugeben, in dem sie am 
letzten Werktag des Monats September tätig wa-
ren. 

Nicht zu den tätigen Personen rechnen dagegen: 

– Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer im Sin-
ne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
(AÜG), 

 

– Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Be-
triebe/Unternehmen im meldenden Betrieb 
Montage- und Reparaturarbeiten durchführen, 

– aufgrund einer tarifvertraglichen Vorruhestands-
regelung vorzeitig ausgeschiedene Mitarbeite-
rinnen/Mitarbeiter. 

 

B  Entgelte im Kalenderjahr 
Als Entgelte (Bruttolohn- und -gehaltsumme) gilt 
die Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbe-
züge ohne jeden Abzug) der tätigen Personen im 
Berichtsjahr ohne Arbeitgeberanteile zur Sozial-
versicherung (Kranken-, Renten-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung). 
Den Entgelten sind zuzurechnen:  

– die Bezüge von Gesellschafterinnen/Ge-
sellschaftern, Vorstandsmitgliedern und ande-
ren leitenden Kräften, soweit sie steuerlich als 
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit anzu-
sehen sind, 

– an im Betrieb/Unternehmen tätige Personen 
gezahlten Provisionen und Tantiemen, 

– die Bruttobezüge der an andere Unternehmen 
überlassenen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, 

– Vergütungen für Heimarbeiterinnen/Heimarbeiter, 

– sowie die an tätige Personen in eigenen Sozi-
aleinrichtungen (z. B. Werksärztin/Werksarzt) 
gezahlten Beträge. 

In die Entgelte einzubeziehen sind auch: 

– sämtliche Zuschläge (z. B. für Akkord-, Band-, 
Montage-, Schicht- und Sonntagsarbeit); Leis-
tungszulagen; Zulagen für Umgebungseinflüsse 
(Schmutz, Staub, Temperatur, Gase, Dämpfe 
und andere) sowie Ausgleichszahlungen für die 
Minderleistung älterer Betriebsangehöriger (z. 
B. bei Akkord), 

– Vergütungen für Feiertage, Urlaub, Arbeitsaus-
fälle und dergleichen, 

– Entgeltzahlungen im Krankheitsfall einschließ-
lich Zuschüsse zum Krankengeld, 

– Arbeitsentgelte und sonstige lohnsteuerpflichti-
ge Zahlungen im Rahmen von Altersteilzeitre-
gelungen (Entgeltfortzahlungen, Abfindungen; 
Aufstockungsbeträge, auch wenn diese der Ar-
beitgeberin/dem Arbeitgeber von der Bunde-
sagentur für Arbeit erstattet werden), 

– durch Entgeltumwandlung finanzierte Beiträge 
der Arbeitnehmerin/des Arbeitnehmers zu Le-
bensversicherungen (Direktversicherungen), 

– Pauschalsteuern mit Abgeltungswirkung bei ge-
ringfügigen Beschäftigungen, 

– Gratifikationen; zusätzliche Gehaltszahlungen; 
Gewinnbeteiligung; geldwerte Vorteile aus Akti-
enoptionsgeschäften (zum Zeitpunkt, zu dem 
sie lohnsteuerrechtlich relevant sind) ; Urlaubs-
beihilfen und sonstige einmalige Entgeltzahlun-
gen (z. B. Zahlungen für betriebliche Verbesse-
rungsvorschläge, Erfindervergütungen), 

– Abfindungen gemäß Arbeitsrecht (Abfindungs-
zahlungen bei sozial ungerechtfertigter Kündi-
gung nach dem Kündigungsschutzgesetz; Ab-
findungen nach dem Betriebsverfassungsge-
setz; Abfindungen gemäß Sozialplan bei Be-
triebsstilllegungen bzw. im Rahmen von tarifli-
chen Rationalisierungsschutzabkommen), 

– Entschädigungen für nicht gewährten Urlaub, 

– Mietbeihilfen und Wohnungszuschüsse; tarif-
rechtlich oder vertraglich vereinbarte Kindergel-
der; Zuschüsse zu Kindergartenkosten und 
sonstige Familienzuschläge sowie Erziehungs-
beihilfen, 

– Essensgeld; Wegezeitentschädigungen; Fahrt-
kostenersatz und Zuschüsse für Fahrten von 
und zur Arbeitsstätte; Auslösungen, sofern da-
für Lohnsteuer entrichtet wurde, 
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– Leistungen im Sinne von § 2 des Fünften Ver-
mögensbildungsgesetzes, 

– Zinszuschüsse zu Darlehenszinszahlungen. 

Nicht zu den Entgelten gehören: 

– die für Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer, 
gezahlten Beträge, 

– Vergütungen für mit Montage- und Reparatur-
arbeiten Beauftragte anderer Betriebe/Unter-
nehmen, 

– Anweisungen des staatlichen Kindergeldes, 

– sowie die Sozial- und sonstigen Aufwendungen. 

Zu den Sozial- und sonstigen Aufwendungen 
der Arbeitgeberin/des Arbeitgebers zählen ins-
besondere: 

– Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, 

– Arbeitgeberzuschuss zum Krankenversiche-
rungsbeitrag für nicht versicherungspflichtige 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gemäß dem 
Fünften Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche 
Krankenversicherung –, 

– Beiträge zur Berufsgenossenschaft, 

– direkte Zuwendungen an die Arbeitnehmerin-
nen/Arbeitnehmer oder deren Familienangehö-
rige bei besonderen Anlässen, wie z. B. Weih-
nachtsgeschenke, Jubiläumsgelder, Zuwen-
dungen aus Anlass von Familienereignissen, 
Baraufwendungen anlässlich von Betriebsfei-
ern, Belegschaftsausflügen usw., 

– Vorschüsse, Darlehen, Beihilfen und Unterstüt-
zungen in Krankheitsfällen, zu Kur- und Erho-
lungsaufenthalten und für ähnliche Zwecke, 

– Vorruhestandszahlungen, 

– Aufwendungen für die betriebliche Altersver-
sorgung (Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebe-
nenversorgung) wie 

- unmittelbare Versorgungszahlungen an
frühere Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer
oder deren Hinterbliebene, sofern sie nicht 
aus Pensionsrückstellungen geleistet wer-
den,  

 
 

- Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen, 

- Zuwendungen an Pensions- und Unterstüt-
zungskassen, einmalige oder laufende Bei-
träge zu den für die betriebliche Altersver-
sorgung abgeschlossenen Lebensversiche-
rungen (Direktversicherungen), 

- anstelle von laufenden Versorgungsleistun-
gen gewährte Kapitalabfindungen, 

- Beiträge an die Trägerin/den Träger der In-
solvenzsicherung gegen die Nichterfüllung 
von Versorgungsansprüchen, 

– periodische Zahlungen an ausgeschiedene Mit-
arbeiterinnen/Mitarbeiter, 

– Beiträge oder Beitragsteile zu Weiter-, Über- 
bzw. Zusatzversicherungen und an private 
Krankenkassen, soweit die Leistung den ge-
setzlich vorgeschriebenen Betrag übersteigt, 

– Beiträge für Aus- und Fortbildung (Zahlung von 
Handelsschulgeld, Umlagebeiträge für Berufs- 
und Fachschulen), Geldzuweisungen für 
Wohnheime der Auszubildenden, 

– allgemeine soziale Aufwendungen wie Kosten 
oder Zuschüsse für Kantinen, Werkskindergär-
ten, Erholungsheime, betriebsärztliche Betreu-
ung und dergleichen, 

– Vergütungen, die nicht Arbeitseinkommen, 
sondern Spesenersatz sind, wie Aufwandsent-
schädigungen, Kleiderzulagen, Zuschläge für 
eigenes Handwerkszeug, Wege-, Trennungs-
entschädigung, Reisekosten, Umzugskosten, 
Tage- und Übernachtungsgeld, 

– Kurzarbeitergeld, Zuschuss zum Kurzarbeiter-
geld und 

– Insolvenzgeld und Zuschuss zum Insolvenzgeld. 

 

C  Umsatz im Kalenderjahr 
Als Umsatz gilt (unabhängig von Zahlungsein-
gang oder Liefertermin) die Summe der Rech-
nungsendbeträge (ohne Umsatz- und Ver-
brauchsteuer) der im Berichtsjahr abgerechneten 
Lieferungen und Leistungen an Dritte einschließ-
lich der Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an 
rechtlich selbstständige Unternehmen des eigenen 
Konzerns und rechtlich selbstständige Verkaufs-
gesellschaften. Lieferungen und Leistungen zwi-
schen Betrieben desselben Unternehmens werden 
bei der Ermittlung des Umsatzes nicht berücksich-
tigt. 

In den Umsatz einzubeziehen sind: 

– Kosten für Fracht, Porto, Verpackung (auch 
wenn getrennt in Rechnung gestellt), 

– Kosten für CO2-Zertifikate, wenn in Rechnung 
gestellt. 
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Abzusetzen sind: 

– sofort gewährte Preisnachlässe (Rabatte, Boni 
und dergleichen), nicht jedoch wenn sie erst 
später (z. B. als Jahresboni u. Ä.) ermittelt und 
gutgeschrieben werden. 

Nicht zum Umsatz zählen Erträge, die nicht unmit-
telbar aus laufender Produktionstätigkeit resul-
tieren, wie z. B.: 

– Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen und 
Sachanlagen, 

– Erlöse aus Pfandgebühren für Gefäße und der-
gleichen, 

– Erlöse aus der Verpachtung von Grundstücken 
und 

– Zinserträge, Dividenden und dergleichen. 

Nicht zum Umsatz zählen Verbrauchsteuern ( 
Energiesteuer, Strom-, Kaffee-, Bier-, Schaum-
wein- und Zwischenerzeugnissteuer, 
Tabak-, Alkohol- und Alkopopsteuer). 

Darüber hinaus gilt, dass 

– in den Fällen, in denen die Umsätze von Be-
trieben desselben Unternehmens durch eine 
Zentralbuchhaltung festgestellt werden, die
Umsätze nach den einzelnen Betrieben auf-
zuteilen sind, 

 

– Umsätze aus eigenen Erzeugnissen, die über 
Verkaufsbüros bzw. Ladengeschäfte abgewi-
ckelt werden, von den zugehörigen Produkti-
onsbetrieben zu melden sind, 

– meldepflichtige Betriebe von Betriebsfüh-
rungsgesellschaften den auf ihren Betrieb 
entfallenden Umsatz melden, auch wenn er 
nicht von ihnen selbst, sondern von depr Mut-
tergesellschaft fakturiert wird. 

 

Zusammensetzung des Umsatzes 

Umsatz aus eigenen Erzeugnissen und Leis-
tungen 

Hierzu zählen: 

– Umsätze aus dem Verkauf von allen im Rah-
men der Produktionstätigkeit des Betriebes ent-
standenen Erzeugnissen, 

– Umsätze aus dem Verkauf von Waren, die in 
Lohnarbeit bei anderen Unternehmen im In- 
oder Ausland hergestellt wurden (einschließlich 
Lohnveredlung), wenn der meldende Betrieb 
Eigentümer der maßgeblichen Inputmaterialien 
ist, 

– der Wert der für Dritte geleisteten Lohnarbeiten 
(einschließlich Lohnveredlung), 

– Umsätze aus dem Verkauf von selbst erzeugter 
Elektrizität, Fernwärme, Gas, Dampf, Wasser, 

– Umsätze aus dem Verkauf von Nebenerzeug-
nissen, 

– Erlöse für „verkaufsfähige“ Produktionsrück-
stände (z. B. bei der Produktion anfallender 
Schrott, Gussbruch und andere), 

– Erlöse für andere industrielle Dienstleistungen 
wie Reparaturen, Instandhaltungen, Installatio-
nen, Montagen und dergleichen (mit Ausnahme 
der Erlöse für Bauinstallationen sowie der Erlö-
se für Instandhaltung bzw. Reparatur von Kraft-
fahrzeugen und Gebrauchsgütern, diese gelten 
als Umsatz sonstiger Tätigkeiten), 

– Erlöse für die Vermietung bzw. das Leasing von 
im Rahmen der Produktionstätigkeit des Betrie-
bes selbst hergestellten Erzeugnissen (z. B. 
Datenverarbeitungs-, und Telefonanlagen, Ma-
schinen, die vom Betrieb zum Zweck der Ver-
mietung produziert werden). 

 

Umsatz aus sonstigen Tätigkeiten 

Hierzu zählen: 

– Umsätze aus dem Verkauf fremdbezogener 
Dienstleistungen in eigenem Namen,  

– Umsätze baugewerblicher Betriebsteile, d. h. 
die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer zu 
meldenden steuerbaren (steuerpflichtigen und 
steuerfreien) Beträge für Bauleistungen ein-
schließlich der Erlöse aus Bauinstallationen, 

– Umsätze aus dem Verkauf von zugekauften 
Erzeugnissen, die unbearbeitet und ohne ferti-
gungstechnische Verbindung mit eigenen Er-
zeugnissen weiterverkauft werden bzw. an de-
nen nicht mehr als handelsübliche Manipulatio-
nen vorgenommen werden (Handelsware),  

– Erlöse für Instandhaltung bzw. Reparatur von 
Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern,  

– Erlöse für Entwicklung, Herstellung, Lieferung 
und Dokumentation von Software im Auftrag 
spezieller Nutzer sowie von (nicht kundenspezi-
fischer) Standardsoftware,  

– Umsätze aus Vermietung, Verpachtung und 
Leasing von nicht selbst hergestellten Geräten, 
betrieblicher Anlagen und Einrichtungen,  

– Erlöse aus Wohnungsvermietung, jedoch ohne 
Erlöse aus Grundstücksverpachtung, 
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– Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und 
der Vergabe von Lizenzen; Provisionseinnah-
men, 

– Einnahmen von anderen Unternehmen für die 
Überlassung von Arbeitnehmerinnen/Arbeit-
nehmern, 

– Erlöse aus nicht industriellen Dienstleistungen 
sowie Transportleistungen für Dritte, 

– Erlöse aus Belegschaftseinrichtungen (z. B. auf 
eigene Rechnung betriebenen Kantinen, Gast-
stätten), 

– Erlöse aus dem Verkauf von eigenen landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, 

– Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten 
und 

– Umsätze aus Convertertätigkeit. 

Convertertätigkeit liegt bei Erfüllung folgender 
Bedingungen vor: 

– Es werden fremdbezogene Waren in eigenem 
Namen verkauft. 

– Eigenständige verarbeitende Tätigkeiten finden 
nicht statt. Darunter werden Tätigkeiten ver-
standen, bei denen eine physikalische und/oder 
chemische Transformation von Stoffen, Sub-
stanzen oder Komponenten zur Herstellung
neuer Güter erfolgt. 

 

– Eventuelle Tätigkeiten im Rahmen der Produkt-
forschung und -entwicklung zählen nicht zu 
verarbeitenden Tätigkeiten. 

– Die für die Herstellung des Enderzeugnisses 
maßgeblichen Inputmaterialien sind nicht Ei-
gentum der Auftraggeberin/des Auftraggebers. 

Mit der Einführung der WZ 2008 wurden Conver-
tertätigkeiten demnach neu definiert und nicht 
mehr dem Verarbeitenden Gewerbe, sondern in 
der Regel dem Handel zugeordnet. Wenn der 
Schwerpunkt eines Betriebes in der Convertertä-
tigkeit liegt, so ist er nicht zu Statistiken des Ver-
arbeitenden Gewerbes berichtspflichtig. 

Weiterhin zum Verarbeitenden Gewerbe gehören 
dagegen Tätigkeiten, in denen die betroffene Ein-
heit als Lohnauftraggeber fungiert. Lohnauftrag-
geber sind Einheiten ohne eigene Warenprodukti-
on, die Dritten (Auftragnehmerinnen/Auftrag-
nehmern) das zu bearbeitende Material zur Verfü-
gung stellen, also Eigentümerinnen/Eigentümer 
der maßgeblichen Inputmaterialien sind. Auch Auf-
traggeberinnen/Auftraggeber, die nur Teile eines 
verarbeitenden Produktionsprozesses ausgela-
gert haben, werden weiterhin dem Verarbeitenden 

Gewerbe zugeordnet und sind somit im Jahresbe-
richt berichtspflichtig. 

 

Inlands- und Auslandsumsatz 
Der Inlandsumsatz umfasst die Erlöse für Liefe-
rungen und Leistungen an Empfänger im Bundes-
gebiet sowie die Erlöse für Lieferungen und Leis-
tungen an die im Bundesgebiet stationierten aus-
ländischen Streitkräfte. 

Als Auslandsumsatz gelten die Erlöse für alle di-
rekten und über Zollfreigebiete geleisteten Liefe-
rungen und Leistungen an Empfänger, die im Aus-
land ansässig sind (gemäß §§ 6, 6a und 7 des 
Umweltsteuergesetzes [UStG]), sowie Erlöse für 
Lieferungen an inländische Firmen, die die bestell-
ten Waren ohne weitere Be- oder Verarbeitung in 
das Ausland ausführen (Umsätze mit deutschen 
Exporteuren). 

Erlöse für Lieferungen, die als Zubehörteile oder 
Verpackung (Gefäße) an gewerbliche Betriebe 
anderer Unternehmen weitergegeben und von 
diesen ausgeführt werden (mittelbarer Export), 
werden dagegen zum Inlandsumsatz gerechnet. 

Der Auslandsumsatz erfasst alle Umsätze außer-
halb des Bundesgebiets sowie Umsätze mit deut-
schen Exporteuren (siehe oben). 

Die Zuordnung zum Inlands- bzw. Auslandsum-
satz erfolgt nach Angabe durch die Rechnungsle-
gung (Faktur). 
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